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der Interessen hängen auch die seit einiger Zeit vorbereiteten schweizerischen 
Holz- und Barackenlieferungen ab. Wir würden es unter den gegebenen Ver
hältnissen ausserordentlich bedauern, wenn durch eine erneute Verstimmung 
britischer Stellen die grossen Schwierigkeiten, die der Erreichung eines befrie
digenden Verhandlungsresultats noch entgegenstehen, vermehrt w ürden3.

Wir bitten Sie, bei den von den militärischen Stellen zu fassenden Ent- 
schliessungen, diese wirtschaftspolitischen Überlegungen mitberücksichtigen 
zu wollen.

3. Dans une note du m êm e jo u r  adressée à Minger, le M inistre Kelly appuie une démarche de 
M itchell auprès de Fierz du matin m ême: As Your Excellency is no doubt aware, the commer
cial negotiations in London have now almost reached their conclusion, and I may say that their 
progress to this point was greatly facilitated by the assurances which Your Excellency was good  
enough to convey to me regarding the deliveries in question. I have therefore been most grati
fied to learn that Colonel Fierz has shown such an immediate appreciation o f  the important rôle 
played by this question in the general framework o f Anglo-Swiss commercial relations. I sin
cerely hope that the competent military authorities for their part will equally recognize the wider 
issues involved and give favourable consideration to Colonel Fierz’s recommendations which I 
understand he is making to them as a result o f his meeting with Commander Mitchell today. 
(E 27/19362)
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CONSEIL F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 1er avril 1940

540. W irtschaftsverhandlungen mit Grossbritannien

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 29. März 1940

Am 22. Februar 1940 hat das Volkswirtschaftsdepartement dem Bundesrat 
einen eingehenden Bericht über den in den W irtschaftsverhandlungen mit 
Grossbritannien erreichten Stand erstattet; der Bundesrat hat in seiner Sitzung 
vom 25. F e b r .1 1940 von diesem Bericht in zustimmendem Sinne Kenntnis 
genommen.

Für den Abschluss eines schweizerisch-britischen Abkommens über den 
gegenseitigen W arenaustausch während des Krieges sind von Anfang an zwei 
Bedingungen gestellt worden:

1) eine Haltung der britischen Blockadebehörden, welche eine für die 
Schweiz tragbare Ordnung der Blockadefragen ermöglicht;

1. Sic, p o u r 24 février. Cf. N° 243.
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2) die Schaffung von Einfuhrmöglichkeiten für wichtige seit Kriegsaus
bruch in Grossbritannien einfuhrverbotene schweizerische Exportprodukte in 
einem für die Schweiz. Wirtschaft annehmbaren Ausmasse.

1. Blockade:
Der jüngste Verlauf der Blockadeverhandlungen gestaltete sich derart, dass 

die erste Bedingung als von britischer Seite erfüllt betrachtet werden kann.

2. Britische Konzessionen fü r  die Einfuhr schweizerischer Waren (exkl. 
Kriegsmaterial).

Es muss in einer letzten Verhandlungsphase nochmals versucht werden, ge
nügende Einfuhrmöglichkeiten für Waren aus dem bisherigen schweizerisch
britischen Friedensverkehr zu erreichen. Dies kann mit einiger Aussicht auf 
Erfolg nur im Zusammenhang mit der vom Bundesrat erstmals in seinen 
Instruktionen vom 11. Dezember 19392 ins Auge gefassten Kreditaktion 
geschehen.

Wie das Departement in seinem Bericht vom 22. Febr. 1940 dargelegt hat, 
sind bei der Aufbringung des Kredits durch die Schweiz. Banken eine Reihe von 
Schwierigkeiten aufgetreten, welche erst jetzt einigermassen überwunden wer
den konnten. Ein Bankkonsortium, bestehend aus dem Schweiz. Bankverein, 
der Schweiz. Kreditanstalt, der Schweiz. Bankgesellschaft und der Eidg. Bank 
A.-G. ist bereit, einem britischen Bankenkonsortium einen kommerziellen Kre
dit von 85-100 Millionen Franken für die Finanzierung Schweiz. Warenexporte 
nach Grossbritannien zu öffnen3. Die bisherigen britischen Kreditbedingun
gen sind: Kreditdauer 3 Jahre, Zins 2%%.

Die Schweiz. Banken sind nach ihrer eingehenden Informierung über die 
Verhandlungslage heute bereit, einen Kredit von 100 Millionen Franken auf 
drei Jahre zu gewähren; sie verlangen einen Zinssatz, der stets 1 V2 % über dem 
offiziellen Diskontsatz der Schweiz. Nationalbank, mindestens aber 3% betra
gen soll. Durch ihre Zustimmung zu einem Satz von drei Prozent haben die 
Schweiz. Banken volles Verständnis für die Gesamtinteressen der Schweiz. 
Wirtschaft gezeigt und der Verhandlungsdelegation die Möglichkeit ver
schafft, als Gegenkonzession von der britischen Regierung vermehrte Einfuhr
möglichkeiten für die Erzeugnisse einer Reihe von notleidenden Schweiz. Indu
strien (insbesondere die Textilindustrie, Aluminium-Folien, Hutgeflechte und 
die Schuhindustrie) zu verlangen.

Die von den Schweiz. Banken formulierten Kreditbedingungen können im 
wesentlichen von den interessierten britischen Stellen (Treasury und Bank of 
England) akzeptiert werden. Die Durchsetzung der Bedingung «stets 1 V-i % 
über dem offiziellen Diskontsatz der Schweiz. Nationalbank», sowie des Mini
mums von 3% wird voraussichtlich keine grossen Schwierigkeiten bereiten. 
Offen bleiben vor allem zwei Punkte:

Mit der Einwilligung in den beweglichen Zinssatz werden die britischen Stel
len das Verlangen nach einem maximalen Zinssatz verbinden. Die schweizeri
schen Banken lehnen diesen Gedanken vorläufig ab; sollte von britischer Seite

2 . Non reproduit.
3 . Cf. N ° 245 et annexes.
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an der Fixierung eines Maximums festgehalten werden, so müssten sie auf den 
von ihnen bewilligten Minimalsatz von 3% zurückkommen.

Die Schweiz. Banken verlangen die sofortige Yollbenützung des Kredits, 
während die Bank of England diesen Gedanken heute noch ablehnt und eine 
Zinsverpflichtung nur nach Massgabe der Kreditbeanspruchung eingehen 
möchte.

Trotzdem die Kreditaktion wegen dieser Differenzen und der noch mögli
chen Formulierungsschwierigkeiten noch nicht völlig im Reinen ist, scheint sie 
dem Departement in ihrer heutigen Gestalt doch die Voraussetzung zu geben, 
verbesserte Schweiz. Ausfuhrmöglichkeiten nach Grossbritannien zu erreichen. 
Sie dürfte damit ihren Sinn, das der Schweiz von britischer Seite angetragene, 
für die Schweiz. Wirtschaft durchaus unerwünschte Zahlungsabkommen 
wenigstens für 18 Monate zu vermeiden, die britische Haltung in den Blockade
angelegenheiten günstig zu beeinflussen und verbesserte Einfuhrmöglichkeiten 
für Schweiz. Waren in Grossbritannien zu schaffen aller Voraussicht nach ver
wirklichen und in den Gesamtverhandlungen eine entscheidende Rolle spielen.

Zur Aufbringung der Kreditsumme sind die Banken in den letzten Wochen 
an eine Reihe von Schweiz. Industrie- und Versicherungsunternehmungen mit 
der Einladung herangetreten, sich am Kredit zu beteiligen. Die Form, in der 
dies geschah, muss als wenig glücklich bezeichnet werden. In einem gleich
lautenden Schreiben der beteiligten Banken, das zwar als «vertraulich» cha
rakterisiert ist, steht der Satz, dass die Banken den «Kredit an England» auf 
«Wunsch des Volkswirtschaftsdepartements und der Schweiz. Nationalbank» 
aufbringen. Durch diese Darlegungen erhält die Kreditaktion, welche auf eine 
Anregung von Seiten der Banken zurückgeht, in den Augen der Adressaten 
einen stark staatlichen Charakter. Der Bundesrat (in seinen Instruktionen an 
die Verhandlungsdelegation vom 11. Dezember 1939)4 und die Verhandlungs
delegation in ihren Besprechungen mit den beteiligten Banken haben stets gros
ses Gewicht auf den privaten kommerziellen Charakter des Kredits gelegt. Das 
Politische Departement hat in einem Schreiben an das Volkswirtschaftsdepar
tement vom 4. März 19405 seine Bedenken mit Bezug auf diese Zirkularschrei
ben der Banken und dessen mögliche politische Konsequenzen dargelegt. Diese 
Bedenken sind den Banken zur Kenntnis gebracht und es ist ihnen gleichzeitig 
mitgeteilt worden, dass ihr Zirkularschreiben in einem Briefe des Volkswirt
schaftsdepartements an die vier beteiligten Banken richtiggestellt werden wird, 
was inzwischen geschehen ist. Um jede neue Belastung des Kredits zu vermei
den ist den Banken gegenüber der von ihnen gewünschte Zins-Zuschuss von 
Seiten des Staates als politisch unerwünscht bezeichnet worden, worauf sie auf 
eine solche Beihilfe verzichtet haben. Unter diesen Umständen und im Hinblick 
auf die Bedeutung des Kredits für die schweizerisch-britischen Wirtschaftsbe
ziehungen erachtet das Departement die Kreditaktion trotz der vom Politischen 
Departement vorgebrachten verständlichen Bedenken für tragbar.

Auf Grund dieser Ausführungen wird antragsgemäss beschlossen:

4. Cf. N°* 211 et 212.
5 . Cf. N ° 245.
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Von diesem Bericht wird im Sinne von Instruktionen an die Verhandlungs
delegation Kenntnis genommen und die Delegation wird ermächtigt, nach 
der in Verbindung mit der Kreditaktion in genügendem Ausmass erfolgten 
Durchsetzung der Schweiz. Einfuhrbegehren mit der britischen Regierung 
ein Abkommen über den gegenseitigen W arenverkehr während des Krieges 
abzuschliessen6.

6. La Délégation suisse exposera sa position le 4 avril; cf. N° 261.
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Le Ministre de Suisse à Paris, W. Stucki, 
au Chef du Département de l’Economie publique, H. Obrecht1

L XI-D-3/40. Blockadeverhandlungen Paris, 2. April 1940

Im Nachgange zu meinem gestrigen Bericht2, beehre ich mich Ihnen folgen
des mitzuteilen:

Heute mittag bat mich der Blockusminister, H err Georges M onnet, zu sich, 
um mir in Gegenwart des «Directeur Général du blocus», Herrn Minister 
Labaume, bekannt zu geben, dass der gestrige französische M inisterrat be
schlossen habe, dem Vermittlungsvorschlage betreffend Ausfuhr schweizeri
scher Eisenerze nach Deutschland zuzustimmen, das heisst, eine Ausfuhr von 
220000 Tonnen im Jahre 1940 zu gestatten. Er wies nachdrücklich darauf hin, 
dass diese Konzession um so schwerer gefallen sei, als bekanntlich der letzte 
oberste Kriegsrat der Alliierten vor einigen Tagen beschlossen hat, die 
Blockade gegen Deutschland wesentlich zu verschärfen und namentlich die Lie
ferung der schwedischen Eisenerze nach Möglichkeit zu unterbinden. Wenn 
man trotzdem der Schweiz gestatte, mehr Eisenerze nach Deutschland zu lie
fern als in normalen Zeiten, so liege darin ein schlüssiger Beweis für die 
Freundschaft und das Vertrauen, das Frankreich der Schweiz entgegenbringe.

Diese in den schweizerisch-französischen Blockusverhandlungen einzig noch 
offene Frage wäre zu unserer Zufriedenheit erledigt.

1. Annotation d ’Obrecht en haut: An Herrn Péquignot: Ich gehe mit Herrn Minister Stucki 
auf ganzer Linie einig. Generalsekretariat oder Handelsabteilung in kürze in diesem Sinn eine 
Antwort vorlegen.
2. Le 1er avril, Stucki avait expliqué le retard des discussions par une crise ministérielle et 
signalé des difficultés (de politique intérieure) sur la question du minerai de fer. Il espérait de 
ses interventions auprès de G. Monnet, Ministre du Blocus, L. Rollin, Ministre du Commerce 
et R. Dautry, Ministre de l ’Armement, une décision favorable du cabinet de guerre.
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